
Diese Geschäftsbedingungen regeln das Ver-
tragsverhältnis zwischen Ihnen als Veranstal-
ter und der Meraviglia Rümlang AG (Piazza 
Meraviglia).

1. GELTUNGSBEREICH
Diese Geschäftsbedingungen gelten für das 
Bereitstellen von Konferenz-, Bankett- und Se-
minarräumlichkeiten sowie für alle damit zu-
sammenhängenden weiteren Leistungen und 
Lieferungen der Piazza Meraviglia an den Ver-
anstalter und die Veranstaltungsteilnehmer. 
Es gelten ausschliesslich die Geschäftsbe-
dingungen der Piazza Meraviglia. Geschäfts-
bedingungen des Veranstalters werden auch 
dann nicht Vertragsinhalt, wenn ihnen nicht 
ausdrücklich widersprochen wurde.

2. PFLICHTEN
Zwischen dem Veranstalter und der Piazza 
Meraviglia kommt ein Vertrag zustande, wenn 
eine Offerte der Piazza Meraviglia durch den 
Veranstalter schriftlich rückbestätigt wurde 
oder eine Anfrage des Veranstalters durch die 
Piazza Meraviglia schriftlich bestätigt wurde. 
Änderungen des Vertragsinhalts sind erst 
verbindlich, wenn sie durch die Piazza Mera-
viglia schriftlich bestätigt wurden.

2.1 Offerten
Die Annahmefrist für Offerten der Piazza Me-
raviglia beträgt 14 Tage, sofern keine abwei-
chende Frist vereinbart wurde. Danach ist die 
Piazza Meraviglia nicht mehr an die Offerte 
gebunden. Die Piazza Meraviglia behält sich 
vor, aus wichtigem Grund von einer Offerte 
vor Ablauf der Annahmefrist zurückzutreten. 
Die Piazza Meraviglia empfiehlt bei jeder Re-
servation, die offerierten Räumlichkeiten im 
Voraus zu besichtigen.

2.2 Optionen
Optionen gelten bis zum schriftlich verein-
barten Termin und verfallen danach automa-
tisch. Nach Ablauf der Frist kann die Piazza 
Meraviglia frei über die reservierten Leistun-
gen verfügen.

2.2 Benutzung Räumlichkeiten
Der Veranstalter übermittelt der Piazza Mera-
viglia spätestens 10 Tage vor dem Anlass das 
detaillierte Programm, Angaben zur Einrich-
tung der Räumlichkeiten, Art und Umfang 
der technischen Hilfsmittel sowie alle Infor-
mationen, die der Piazza Meraviglia für eine 
reibungslose Durchführung des Anlasses be-
nötigt. Von der Piazza Meraviglia erbetene zu-
sätzliche Informationen sind vom Veranstal-
ter mitzuteilen.

Die Fristen für die Übermittlung der Informa-
tionen sind wie folgt:
•	bis 50 Personen: spätestens 14 Tage vor 

dem Anlass
•	50 bis 140 Personen: spätestens 21 Tage vor 

dem Anlass

Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass 
während der Dauer der Veranstaltung der 
Veranstalter persönlich oder eine bevoll-
mächtigte Person anwesend ist. 

Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- 
und Endzeiten der Veranstaltung, können die 
hierdurch entstehenden Kosten durch die 
Piazza Meraviglia berechnet werden. Dies gilt 
nicht, wenn die Piazza Meraviglia für die Ver-
schiebung verantwortlich ist.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN



3. ANNULLATIONSBEDINGUNGEN

3.1 Veranstaltungen

3.1.1 Änderungen der Teilnehmerzahl
Der Veranstalter ist verpflichtet, der Piazza 
Meraviglia Änderungen der Teilnehmerzahl 
so früh wie möglich bekannt zu geben. Ge-
lingt es der Piazza Meraviglia nicht, die nicht 
in Anspruch genommene Reservierung an-
derweitig zu vergeben, steht der Piazza Mera-
viglia die Konventionalstrafe zu. Details hierzu 
sind unter Ziffer 3.1.2 geregelt.

Die genaue Teilnehmerzahl ist der Piazza Me-
raviglia spätestens 48 Stunden vor der Veran-
staltung mitzuteilen. Diese Angabe bildet die 
Verrechnungsgrundlage. Nehmen mehr Teil-
nehmer als mitgeteilt an einer Veranstaltung 
teil, wird die tatsächliche Teilnehmerzahl be-
rechnet.

Bei einer Reduktion der Teilnehmerzahl um 
mehr als 10 % gegenüber der ursprünglich 
bestätigten Anzahl von Teilnehmern, werden 
von der Piazza Meraviglia folgende Kosten 
für jeden nicht erschienenen Teilnehmer in 
Rechnung gestellt:

•	Bis 30 Tage vor dem Anlass: keine Kosten
•	29 bis 10 Tage vor dem Anlass: 

25 % der vereinbarten Leistungen
•	9 bis 6 Tage vor dem Anlass: 

50 % der vereinbarten Leistungen
•	5 bis 3 Tage vor dem Anlass: 

75 % der vereinbarten Leistungen
•	2 und weniger Tage vor dem Anlass: 

100 % der vereinbarten Leistungen

Lesebeispiel:
14 Tage vor dem Anlass wird die Anzahl 
Gäste von ursprünglich 40 bestätigten 
Gästen auf 25 Gäste reduziert. Rechnung: 
10 % Reduktion sind kostenfrei (4 Gäste), 
50 % der vereinbarten Leistungen der restli-
chen 11 Gäste werden in Rechnung gestellt.

Bei einer Teilnehmerzahl von bis zu 5 % über 
der vereinbarten Zahl erbringt die Piazza 
Meraviglia die Leistungen zum vereinbarten 
Preis. Bei grösseren Abweichungen können 
Preise angepasst und alternative Räumlich-
keiten zugewiesen werden.

3.1.2 Rücktritt durch den Veranstalter
Absagen von Veranstaltungen sind der Piazza 
Meraviglia möglichst frühzeitig und in schrift-
licher Form mitzuteilen. Erfolgt nach einer 
schriftlichen Zusage des Veranstalters ein 
Rücktritt – unabhängig vom Zeitpunkt – be-
halten wir uns vor, mindestens 20 % der ver-
einbarten Leistungen als Konventionalstrafe 
zu verrechnen.

Erfolgt die Absage zusätzlich in einem der fol-
genden Zeiträume vor dem Anlass, gelten – 
sofern diese höher sind – folgende pauschale 
Stornierungskosten:

•	Bis 90 Tage vor dem Anlass: kostenfrei
•	89 bis 60 Tage vor dem Anlass: 

25 % der vereinbarten Leistungen
•	59 bis 30 Tage vor dem Anlass: 

50 % der vereinbarten Leistungen
•	29 bis 15 Tage vor dem Anlass: 

75 % der vereinbarten Leistungen
•	14 bis 0 Tage vor dem Anlass: 

100 % der vereinbarten Leistungen

Die Konventionalstrafe ist auch dann ge-
schuldet, wenn kein effektiver Schaden ent-
standen ist oder die Leistungen anderweitig 
vergeben werden konnten.

Hinweis: Sind einzelne Leistungen zum Zeit-
punkt der Absage noch nicht abschliessend 
definiert, kann eine Pauschale von bis zu 
CHF 300 pro Person berechnet werden. Zu-
sätzlich ist in jedem Fall ein Beitrag an die Ad-
ministrationskosten von CHF 150 fällig.



4. MITBRINGEN VON SPEISEN UND 
GETRÄNKEN
Der Veranstalter darf Speisen und Getränke 
grundsätzlich nicht zu Veranstaltungen mit-
bringen. Ausnahmen bedürfen einer schriftli-
chen Vereinbarung mit der Piazza Meraviglia. 
In diesen Fällen wird ein Beitrag zur Deckung 
der Gemeinkosten (Servicegebühr) berechnet. 
Für mitgebrachten Wein wird ein Zapfengeld 
von CHF 40 pro 75 cl Flasche erhoben.

Torte: Gerne können Sie die Torte vom Kon-
ditor Ihres Vertrauens liefern lassen. Wird die 
Torte als separater Gang serviert, werden Ge-
deckkosten von CHF 1.50 pro Gast verrechnet.

5. DEKORATION DER RÄUMLICH­
KEITEN UND DES AUSSENRAUMS
Nach Absprache mit der Piazza Meraviglia 
dürfen die Räumlichkeiten mit Materialien 
dekoriert werden, die den Brandschutzvor-
schriften entspricht, sowie deren Befestigung 
keinerlei Beschädigungen verursachen. Das 
Material muss nach der Veranstaltung innert 
der Mietdauer durch den Veranstalter entfernt 
werden. Vorkehrungen, welche die Funktions-
tüchtigkeit der Sensoren der Brandmeldean-
lagen beeinträchtigen, sind nicht erlaubt. 

Dekorationen im Aussenbereich (z.B. Fahnen, 
Ballone, Feuerkörbe) sind nur nach Absprache 
mit der Piazza Meraviglia erlaubt. 

6. VERLÄNGERUNG
Polizeistunde ist von Montag bis Sonntag um 
00:00 Uhr. Gerne beantragen wir für Ihren An-
lass eine Verlängerung (bis max. 04:00 Uhr) 
bei der Gewerbepolizei für eine zusätzliche 
Gebühr von CHF 120. Die Mitarbeiterkosten 
verrechnet die Piazza Meraviglia mit Total 
CHF 300 pro angefangener Stunde.

Sobald sich Dritte aufgrund der Lärmemissio-
nen beklagen, respektive die Kundenzufrie-
denheit der übrigen Gäste gefährdet ist, ist 

die Piazza Meraviglia berechtigt Weisungen 
an den Veranstalter zu erteilen, welche strikt 
zu befolgen sind. 

Ebenfalls behält sich die Piazza Meraviglia 
das Recht vor, Veranstaltungen abzubrechen, 
wenn sie feststellt, dass die Situation zu eska-
lieren droht oder die Einhaltung der Regeln 
nicht gewährleistet ist, selbst wenn keine Be-
schwerden von Dritten vorliegen. Eine Miss-
achtung dieser Weisung kann die Verrech-
nung von Folgekosten nach sich ziehen.

7. EXKLUSIV MIETE DER PIAZZA 
MERAVIGLIA
Die Piazza Meraviglia kann exklusiv gemietet 
werden, es besteht ein Mindestkonsumati-
onspflicht gemäss individueller Offerte.

Wird die genannte Mindestkonsumation 
nicht erreicht, wird die Differenz zwischen der 
Mindestkonsumation und der tatsächlichen 
Konsumation als Raummiete in Rechnung 
gestellt. Über die Mindestkonsumation hin-
ausgehende Konsumationen werden zusätz-
lich verrechnet.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Rechnungen der Piazza Meraviglia sind inner-
halb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne 
Abzug fällig. Die berechneten Leistungen gel-
ten als vollständig und ordnungsgemäss er-
bracht, wenn der Veranstalter innerhalb der 
Zahlungsfrist keine Beanstandungen meldet.

8.1 Zahlungsverzug
Die Piazza Meraviglia behält sich vor, im 
Verzugsfalle die Kosten für Mahnungen, 
Adressermittlungen und Bonitätsprüfungen 
einschliesslich der Gebühren eines Rechtsan-
walts zu erheben. Der Veranstalter erklärt sein 
Einverständnis mit der Berechnung dieser 
Kosten, auch soweit diese nach gesetzlichen 
Bestimmungen nicht oder nur teilweise er-
stattungsfähig sind.



8.2 Anzahlungen
Die Piazza Meraviglia behält sich die Forde-
rung einer Anzahlung von 50 % der verein-
barten Leistungen vor. Bei Reservationen mit 
ausländischer Rechnungsadresse oder Reser-
vationen aus dem Ausland kann eine Anzah-
lung von 100 % der reservierten Leistungen 
beansprucht werden. Gerät der Veranstalter 
mit der Entrichtung der Anzahlung in Ver-
zug, ist die Betriebsname zum Rücktritt vom 
Vertrag gemäss Ziffer 8 dieser Geschäftsbe-
dingungen berechtigt. Die Anzahlung wird in 
den Fällen der Ziffer 3 dieser Geschäftsbedin-
gungen auf die Kosten verrechnet.

9. RÜCKTRITT DURCH DIE PIAZZA 
MERAVIGLIA
Die Piazza Meraviglia ist jederzeit berechtigt, 
aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzu-
treten. Wichtige Gründe sind insbesondere 
behördliche Auflagen und Verbote, Sicher-
heitsaspekte und Fälle höherer Gewalt, sowie 
andere, von der Piazza Meraviglia nicht zu 
vertretende oder beeinflussbare Umstände. 
In diesen Fällen ist die Piazza Meraviglia bei 
der Organisation geeigneter Ersatzkapazitä-
ten behilflich. 

Die Piazza Meraviglia kann ferner unter fol-
genden Voraussetzungen vom Vertrag zu-
rücktreten: 
1.	 Es besteht begründeter Anlass zu der An-

nahme, dass die Veranstaltung oder deren 
Teilnehmer den reibungslosen Geschäfts-
betrieb, die Sicherheit oder das Ansehen 
der Piazza Meraviglia oder seinen Gästen 
gefährden. 

2.	Die Piazza Meraviglia stellt fest, dass Ver-
anstaltungen unter irreführender oder 
falscher Angabe wesentlicher Tatsachen 
oder eines anderen als des mitgeteilten 
Zwecks gebucht wurden.  
 

3.	Dritte, die auf Veranlassung des Veranstal-
ters durch die Piazza Meraviglia in die Or-
ganisation der Veranstaltung einbezogen 
wurden, sind an der Leistungserbringung 
vollständig oder teilweise gehindert. 

4.	Die Veranstaltung oder deren Teilnehmer 
gegen die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Piazza Meraviglia verstösst

Die Piazza Meraviglia erklärt den Rücktritt, 
sobald es von den hierzu berechtigenden 
Gründen Kenntnis erlangt und informiert den 
Veranstalter unverzüglich. Schadensersatz-
ansprüche gegen die Piazza Meraviglia kann 
der Veranstalter in allen genannten Fällen 
nicht geltend machen. 

10. DATENSCHUTZ
Der Betrieb nimmt den Schutz personenbe-
zogener Daten sehr ernst. Personenbezogene 
Daten der Kundinnen und Kunden sowie der 
Gäste werden vertraulich und entsprechend 
den geltenden Datenschutzbestimmungen 
verarbeitet.

Zur Bearbeitung von Online-Reservationen 
nutzt der Betrieb das Reservations- und Res-
taurantmanagementsystem aleno, betrieben 
durch die aleno AG mit Sitz in der Schweiz. In 
diesem Zusammenhang werden insbesondere 
folgende Daten erhoben und verarbeitet:

•	Vorname, Nachname
•	E-Mail-Adresse und Telefonnummer
•	Datum, Uhrzeit und Anzahl der Personen 

bei der Reservierung
•	Wohnadresse und Firmenname 

(sofern angegeben)
•	Sonderwünsche, Allergien oder Präferenzen 

(sofern angegeben)
•	Informationen über frühere Besuche 

(z. B. Datum, No-Shows, Tischauswahl oder 
Ausgaben)



Diese Daten dienen der effizienten Bearbei-
tung von Reservationen, der Qualitätssiche-
rung sowie – im Rahmen eines Gästeprofils – 
der Personalisierung des Restaurantbesuchs. 
Die Datenverarbeitung erfolgt gestützt auf 
Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. f DSGVO bzw. Art. 31 
revDSG.

Der Betrieb bleibt Verantwortlicher für die Da-
tenbearbeitung im Sinne von Art. 5 revDSG/ 
Art. 4 Ziff. 7 DSGVO. Die aleno AG fungiert als 
Auftragsverarbeiter. Es besteht ein entspre-
chender Auftragsverarbeitungsvertrag gemäss 
Art. 9 revDSG / Art. 28 DSGVO.

Die Daten werden nur solange gespeichert, 
wie dies für die oben genannten Zwecke er-
forderlich ist. Eine Löschung des Gästeprofils 
oder einzelner Daten kann jederzeit verlangt 
werden; im Falle einer Löschung vor dem Re-
servierungsdatum erfolgt eine automatische 
Stornierung der Reservation.

Weitere Informationen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im Zusammenhang 
mit der Nutzung von aleno finden Sie in der 
Datenschutzerklärung der aleno AG unter:
www.aleno.me/de/policy#DataPrivacySoftware

Für Fragen zum Datenschutz oder zur Gel-
tendmachung Ihrer Rechte (Auskunft, Be-
richtigung, Löschung, Widerspruch) wenden 
Sie sich bitte an:

Datenschutzverantwortlicher:
Meraviglia Rümlang AG
Oberglatterstrasse 35, 8153 Rümlang
kontakt@piazza-meraviglia.ch
0448170111

11. HAFTUNG
Der Veranstalter haftet für den gesamten 
Rechnungsbetrag einschliesslich der von 
seinen Mitarbeitern, Hilfspersonen und den 
Veranstaltungsteilnehmern bezogenen Leis-
tungen. Ausnahmen müssen schriftlich ver-
einbart werden. Der Veranstalter haftet für 
alle Schäden und Verluste, die der Piazza Me-
raviglia durch ihn, seine Mitarbeiter, Hilfsper-
sonen oder Veranstaltungsteilnehmer entste-
hen. Der Nachweis des Verschuldens ist nicht 
erforderlich. Die Piazza Meraviglia kann vom 
Veranstalter den Nachweis angemessener Si-
cherheiten (z.B. Versicherungen, Kautionen, 
Bürgschaften) verlangen.

Die Piazza Meraviglia haftet nicht für Dieb-
stahl oder Schäden an Gegenständen, die 
durch den Veranstalter, seine Mitarbeiter, 
Hilfspersonen oder Veranstaltungsteilneh-
mer eingebracht werden. Dies gilt auch für 
die auf den Parkplätzen abgestellten Fahr-
zeuge. Soweit die Piazza Meraviglia für den 
Veranstalter technische oder sonstige Ein-
richtungen zur Verfügung stellt oder von Drit-
ten beschafft, handelt es im Namen und auf 
Rechnung des Veranstalters. Der Veranstalter 
haftet für die sorgsame Behandlung sowie 
die Rückgabe und stellt die Piazza Meraviglia 
von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlas-
sung frei.

Im Übrigen haftet die Piazza Meraviglia nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.



12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, 
von Zusatzvereinbarungen oder dieser Ge-
schäftsbedingungen bedürfen der Schrift-
form. Das gilt auch für den Verzicht auf das 
Schriftformerfordernis. Einseitige Änderun-
gen des Veranstalters sind unwirksam.

Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz der 
Piazza Meraviglia. Als ausschliesslichen Ge-
richtsstand für Differenzen betreffend des 
Vertragsverhältnisses oder dessen Anbah-
nung, Zusatzvereinbarungen oder diese All-
gemeinen Geschäftsbedingungen vereinba-
ren die Parteien Luzern. Es ist Schweizerisches 
Recht anwendbar. Anzeigen in den Medien, 
die Hinweise auf die in der Betriebsname ge-
buchte Veranstaltung beinhalten, bedürfen 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Piazza Meraviglia.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
oder nichtig sein, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Diese werden ersetzt durch eine zu-
lässige Regelung, die Sinn und Zweck der un-
wirksamen Bestimmung weitestgehend ent-
spricht. Im Übrigen gilt das Schweizerische 
Obligationenrecht.
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